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Zitat von Morse

Ich verstehe nicht, weshalb Du nachgefragt hast nach der erteilten Genehmigung, die
sogar noch über das von Dir angefragte hinausgeht. Könnte Dir daraus ein Nachteil
entstehen?

Eine weitere Nebentätigkeit ist nicht geplant. Realistischerweise umfasst der Umfang 1 Stunde,
nicht mehr. Bei einer Regelung „ein Fünftel“ wären das 8 Stunden. Sollte eine Kollegin/ein
Kollege - ich will, wie gesagt, nichts mehr nebenher machen - eine weitere Tätigkeit über zwei
Stunden geben - z.B. Dozententätigkeit - dann wäre das schon mitunter ein Nachteil. Daher die
Frage, dass so verfahren wird.

Zitat von Morse

Zu den Verhältnissen. Ich verstehe die Auskunft auf Nachfrage so, dass Du in Zukunft
Deine (sowiso nicht festgelegte) Arbeitszeit eben (auf dem Papier) zu 80% Deiner
vollen Stelle und zu 20% Deiner Nebentätigkeit widmest.

Das verstehe ich eigentlich auch so. Ein Besoldungskürzung auf 80 % ist mithin Quatsch.
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